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Städtebau enthalten nachfolgende Broschüren: 

Sicheres Wohnquartier – gute Nachbarschaft
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Sicherheit planen und gestalten
Realisierung der städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen 
Kriminalprävention durch Leitbilder und Verfahren
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und unerwünschtes Verhalten häufen. Die öffentlichen Räume soll-
ten ansprechend gestaltet werden, um ihre Revitalisierung voranzu-
treiben. Denn wo sich Menschen wohl fühlen, halten sie sich gerne
auf und tragen damit zur Belebung des öffentlichen Raums bei – ei-
ne der Grundvoraussetzungen für seine soziale Kontrolliertheit und
somit Sicherheit.

Gestalterische Maßnahmen können dazu beitragen, negative Ent-
wicklungsprozesse aufzuhalten, indem sie darauf gerichtet sind,
nachbarschaftliche Begegnungen und informelle soziale Kontrolle
zu erleichtern sowie mögliche Gelegenheitsstrukturen zur Tatbege-
hung zu reduzieren. Insbesondere ist auf eine Gestaltung zu achten,
die bei der Bewohnerschaft die Identifikation erleichternde Aneig-
nung ihres Wohngebäudes und seiner Umgebung fördert, weil dies
eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung gemeinschaft-
licher und persönlicher Verantwortungsübernahme begründet.

Die Sicherheit fördernde Umgestaltung und Aufwertung einer Sied-
lung oder eines Wohnquartiers kann nur erfolgreich sein, wenn der
Bewohnerschaft frühzeitig Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet und
ihre Beschwerden und Wünsche ernst genommen werden. Ebenso
können Sicherheitsstrategien nur greifen, wenn sie von den Bürge-
rinnen und Bürgern mitgetragen werden. 

Im Wohnungsbestand sind die Möglichkeiten baulicher Gestaltungs-
eingriffe häufig begrenzt. Daher gewinnt die Entwicklung begleiten-
der kriminalpräventiver und soziokultureller Maßnahmen in Woh-
nungsunternehmen zunehmend an Bedeutung, um zufriedene
Mieter im Umfeld von Wohnung und Haus längerfristig zu binden.

Vor diesem Hintergrund und mit der Absicht, die Lebensqualität und
Attraktivität unserer Städte und Gemeinden zu steigern, ist die gemein -
same Vereinbarung einer „Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in
Niedersachsen“ geschlossen worden. Die Prinzipien, Ziele und Maß-
nahmen, die zur Verbesserung der Sicherheit durch Planung und Ent -
wicklung städtebaulicher Vorhaben im Bestand und beim Neubau
verstärkt beachtet werden sollten, sind in der folgenden Elf-Punkte-
Erklärung zusammengefasst worden.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der

Sicherheitspartnerschaft im Städtebau

▲

Das Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit zählt zu den Grundbe-
dürfnissen und hat für das Wohlbefinden und die Lebensqualität
des Einzelnen eine große Bedeutung. Kriminalitätsfurcht kann die
Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, wenn sie zu einem all-
mählichen Rückzug aus dem öffentlichen Leben führt und damit die
Entfaltungs- und Lebensgestaltungsmöglichkeiten einschränkt. Sicher -
heit im Wohnumfeld muss für alle Bürgerinnen und Bürger gleicher-
maßen gewährleistet werden und darf nicht zu einer Frage des
Geld beutels werden.

Vor dem Hintergrund sinkender kommunaler Finanzeinnahmen
und schrumpfender Einwohnerzahlen mit ihren Begleiterscheinun-
gen wie Schließungen von Geschäften, Dienstleistungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen und schleichender Verwahrlosung des öffent-
lichen Raums gewinnt der Aspekt der Sicherheit für die Zukunfts  fähigkeit
unserer Städte und Gemeinden zunehmend an Bedeutung. 

Wohnquartiere, die auf Grund des demografischen Wandels ihre
Versorgungsfunktionen einbüßen, verlieren an Vitalität und sehen
sich tendenziell dem Verfall preisgegeben, dem es mit vereinten
Kräften entgegenzutreten gilt. Aber auch in wachsenden Gemein-
den und Stadtteilen verdient der Sicherheitsaspekt Beachtung, 
damit beim Neubau nicht Fehler aus der Vergangenheit wieder-
 holt werden.

Fragen der Sicherheit gewinnen schließlich auch in Wohngebieten
an Bedeutung, in denen durch soziale Entmischung als Folge sin-
kender Nachfrage auf einem entspannten Wohnungsmarkt aus ehe-
mals sozial stabilen Quartieren problembelastete „Brennpunkte“ zu
werden drohen, die unter den Folgen dieser Stigmatisierung leiden.

Die Aufmerksamkeit muss stärker als bisher auf die Sicherheit för-
dernde Gestaltung öffentlicher Räume gelenkt werden. Dabei geht
es sowohl um die Beseitigung so genannter „Angsträume“, die das
Sicherheitsempfinden der Menschen beeinträchtigen, als auch um die
Veränderung objektiv gefährlicher Räume, in denen sich Straftaten

Einleitung



1. Sicherheit im öffentlichen Raum

Es ist bekannt, dass das Maß der Sicherheit auf Straßen und Plätzen
im öffentlichem Raum wesentlich mit beeinflusst wird durch offene,
helle und die Kommunikation fördernde Strukturen, die zu jeder Zeit
– auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen – gut einsehbar sind.
Durch klare, übersichtliche Führung der Verkehrswege sowie die
direkte Zuordnung der Hauseingänge zum öffentlichen Raum kann
das individuelle Sicherheitsgefühl und die reale Sicherheitslage erhöht
werden. Häuser und Gebäude sollten sich mit ihren Fenstern und
Türen den öffentlichen Räumen zu- und nicht abwenden. Bei der
Neuplanung und Neugestaltung von Wohngebieten sollten Sicher -
heits aspekte bereits bei der Anordnung und baulichen Gestaltung
berücksichtigt werden.

2. Nutzungsmischung

Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Versorgung und Freizeit
(„Daseinsgrundfunktionen“) dürfen nicht vollständig voneinander
isoliert werden, sondern sollten sinnvoll miteinander kombiniert werden.
Einseitig und zeitlich begrenzt genutzte Räume fördern das Unsicher -
heitsempfinden in den Zeiten, in denen sie unbelebt bleiben. Wir set-
zen uns deshalb dafür ein, mit der Stadt-, Wohnungsbau- und Sozial -
planung den Siedlungsraum zu beleben. Vielfältige Mischungen der
Funktionen müssen erhalten, gefördert und weiterentwickelt werden.
Dazu kann eine Mischung von Wohnformen und Eigentums verhält -
nissen im Interesse lebendiger Wohnquartiere mit einer hohen Auf -
ent haltsqualität beitragen. Sicherheitsstrategien sollten so angelegt
sein, dass sie räumlichen Abschottungen und sozialer Desinte gration
entgegen wirken. Es sollte aber auch darauf geachtet werden, dass
sicherheitsorientierte Maßnahmen Nutzungskonflikte nicht verstärken.

3. Benutzungssicherheit des Verkehrsraums

Der Sicherheit auf den Wegeverbindungen innerhalb und zwischen
den Quartieren ist ein hoher Stellenwert zuzumessen. Neben der
Verkehrssicherheit im engeren Sinn ist das Sicherheitsgefühl der

Verkehrsteilnehmer zu beachten. Dazu müssen Räume und Wege
übersichtlich gestaltet sein und Gelegenheiten zur belebten Nutzung
bieten, damit sie von Passantinnen und Passanten jeder Altersgruppe
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln sicher
zu bewältigen sind. Soweit die Verkehrssicherheit dies zulässt, sollten
Fuß-, Rad- und Fahrverkehr wieder mehr gebündelt werden, um die
Belebung zu erhöhen und mehr soziale Kontrolle zu erreichen.

4. Förderung der Nachbarschaft

In Folge von Zuwanderung und hoher regionaler Mobilität weisen neu
gebaute Wohngebiete, aber auch erneuerungsbedürftige Wohnungs -
bestände oft eine große Vielfalt verschiedener Bevölkerungsgruppen
auf. Hier wären das Sozialmanagement der Wohnungsunternehmen
und die sozialen Dienstleistungen der Kommunen so auszurichten, dass
aus dem oft verunsichernden Nebeneinander fremder Menschen und
Kulturen vertrauensvolle Nachbarschaften werden können. Eine beson -
dere Rolle kommt der Mieterbeteiligung zu. Durch die Stärkung von
Mietervertretungen bei den Wohnungsunternehmen und die Übertra-
gung von siedlungsbezogenen Kompetenzen können das Verantwor -
tungsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner, die Nachbarschaften und
damit auch die soziale Kontrolle im Quartier nachhaltig gestärkt werden.

5. Öffentlichkeitsbeteiligung

Bürgerinnen und Bürger sowie Bewohnerinitiativen sollten frühzeitig
im Rahmen von Partizipationsprozessen – auch unter Erprobung
neuer Beteiligungsmethoden – in Planungen und Entwicklungen ein-
bezogen werden, um lokale Potenziale zu wecken und die Bildung
sozialer Netzwerke anzuregen.

6. Kooperation und Informationsaustausch

Wir setzen uns dafür ein, die Zusammenarbeit im Interesse einer stär-
keren Berücksichtigung Sicherheit fördernder Aspekte zwischen
Investoren der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, kommunalen



Planungsbehörden, freien Architektinnen und Architekten, Planerin nen
und Planern (der Stadtplanung, Freiraumplanung und Sozialplanung)
und der Polizei auszubauen. Voraussetzung dafür ist der frühzeitige
Austausch von Informationen über problembelastete Orte und
Gegenden einerseits und über planerische Absichten der Behörden
andererseits, damit sicherheitsrelevante Maßnahmen und Strategien
zum Zuge kommen können. Hierbei obliegt es der Polizei, im Rahmen
ihrer Erkenntnisse über Kriminalitätserscheinungen und Kriminalität
begünstigenden Faktoren die für den Planungs- und Bauprozess rele-
vanten Informationen in das Verfahren einzubringen.

7. Erprobung neuer Verfahren

Wir unterstützen lokale Initiativen, in denen Stadtplanung,
Wohnungswirtschaft sowie Polizei kooperative Verfahren eines früh-
zeitigen und kontinuierlichen Wissens- bzw. Informationsaustausches
erproben und regelmäßig prüfen, ob die Prinzipien einer sicheren
Wohnumwelt sowohl in der Planung als auch in der Realisierung
Beachtung finden und die ergriffenen Maßnahmen die angestrebte
Wirkung tatsächlich entfalten.

8. Netzwerk von Multiplikatoren

Wir werden ein Netzwerk von Multiplikatoren und Ansprechpartnern
für das Thema und seine praktische Umsetzung bilden, um spezifi-
sches Fachwissen frühzeitig und gezielt in städtebauliche Entwick -
lungen und Planungen einzubringen. Wir wollen die Ideen zur sicher-
heitsorientierten Gestaltung im Städtebau, in der Architektur und in
der Freiraumplanung verankern. Deshalb streben wir an, die zu
Grunde liegenden Prinzipien stärker in städtebaulichen Wettbe wer -
ben, in Architekturwettbewerben, in Stadt(teil)-Entwicklungs pro gram -
men und in Aktionsprogrammen der Stadterneuerung zur Geltung
zu bringen.

9. Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit

Die Sicherheitspartnerschaft soll auch dazu dienen, dem Thema der
städtebaulichen Sicherheit und Prävention mehr Aufmerksamkeit in
der Öffentlichkeit zu verschaffen. Wir werden deshalb nach Wegen
suchen, die Erkenntnisse aus der Praxis der präventiven Raum- und
Stadtgestaltung zu verbreiten, z. B. in Form von Publikationen, Veran -
staltungen und Ausstellungen.

10. Forschung und Evaluation

Es besteht ein Forschungsbedarf zur Wirksamkeit einer „präventiven
Siedlungsgestaltung“, damit Erkenntnisse in Form praktischer
Empfehlungen in die Handlungsfelder der Raum- und Stadtplanung,
der Architektur, der Freiraumplanung, der Verkehrsplanung und der
Wohnungswirtschaft zurückfließen können. Wir plädieren daher für
die Evaluierung von Projekten, die nach präventiven Prinzipien geplant
und gestaltet worden sind, um weiterführende Erkenntnisse zur
Verbesserung der Sicherheit wie auch der fachübergreifenden
Zusammenarbeit zu gewinnen.

11. Aus- und Fortbildung

Damit das Bewusstsein einer gemeinsamen Aufgabe gefördert, die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit gestärkt, die jeweilige Sach kom -
petenz vertieft und sicherheitsrelevantes Basiswissen vermittelt wird,
setzen wir uns dafür ein, dass die Thematik durch entsprechende
Angebote in den Fort- und Ausbildungsbereichen von Stadt planung,
Architektur, Freiraumplanung, Verkehrsplanung und Woh nungs -
wirtschaft auch Eingang in den professionellen Wissenskanon findet.

Zur Verfolgung dieser Ziele verpflichten sich die Unter -
zeichner dieser Erklärung, die städtebauliche Sicherheit und
Prävention in ihre jeweiligen Handlungsfelder aufgabenbezogen
zu integrieren.



Landeskriminalamt 

Niedersachsen

Dezernat Prävention

Schützenstraße 25 

30161 Hannover

Kontakt: Dirk Behrmann

Telefon (0511) 26262-3221

praevention@

lka.polizei.niedersachsen.de

BFW Landesverband Freier 

Immo bilien- und Wohnungs-

unternehmen Niedersachsen/

Bremen e.V.

Am Holzgraben 1

30161 Hannover

Kontakt: Wally Plattner 

Telefon (0511) 3109-268

info@lfw-nb.de

Haus & Grund Niedersachsen 

Landesverband Niedersächsi scher

Haus-, Wohnungs- und 

Grundeigentümer-Vereine e.V.

Schützenstraße 24 

30853 Langenhagen 

Telefon (0511) 973297-0

niedersachsen@

haus-und-grund-nds.de

Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen (VDV)

Landesgruppe Niedersachsen/ 

Bremen

Am Hohen Ufer 6

30159 Hannover

Kontakt: Martin Röhrleef

Telefon (0511) 1668-2000

roehrleef@vdv.de

Landespräventionsrat 

Niedersachsen

Am Waterlooplatz 5 a 

30169 Hannover

Kontakt: Susanne Wolter

Telefon (0511) 120-5252

Susanne.Wolter@

mj.niedersachsen.de

vdw Verband der Wohnungs -

wirtschaft in Niedersachsen 

und Bremen e.V.

Leibnizufer 19 

30169 Hannover

Telefon (0511) 1265-01

info@vdw-online.de

Verband Wohneigentum

Niedersachsen e. V.

Hildesheimer Straße 47

30169 Hannover

Kontakt: Tibor Herczeg 

Telefon (0511) 882070

t.herczeg@wohneigentum-nds.de

DMB Deutscher Mieterbund

Niedersachsen-Bremen e. V.

Herrenstraße 14

30159 Hannover

Kontakt: Bernd Stöver

Telefon (0511) 12 10 6 - 0

info@

dmb-niedersachsen-bremen.de

Landesarbeitsgemeinschaft 

(LAG)

Soziale Brennpunkte 

Niedersachsen e. V.

Stiftstraße 15 · 30159 Hannover

Telefon (0511) 7010709

geschaeftsstelle@lag-nds.de

Die Sicherheitspartnerschaft wird getragen von: Architektenkammer 

Niedersachsen

Laveshaus | Friedrichswall 5 

30159 Hannover

Telefon (0511) 28096-0

info@aknds.de

Deutsche Akademie für 

Städtebau und Landesplanung 

LG Niedersachsen / Bremen

Landeshauptstadt Hannover 

Bereich Stadtplanung

Rudolf-Hillebrecht-Platz 1

30159 Hannover

Telefon (0511) 168-42025

SRL – Vereinigung für Stadt-, 

Regional- und Landesplanung e.V.

Kontakt: Dipl.-Ing. Juliane Krause

plan & rat | Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Telefon (0531) 798203

krause.plan-und-rat@t-online.de

Kontakt: Dr.-Ing. Ronald Kunze

Emsweg 1

30851 Langenhagen

Telefon  (0511) 731306

ronald.kunze@gmx.de

Niedersächsisches Ministerium 

für Soziales, Frauen, Familie 

und Gesundheit | Referat 506

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2

30159 Hannover

Kontakt: Ulrike Fritsche

Telefon (0511) 120-3104

ulrke.fritsche@ms.niedersachsen.de

Kontakt: Monika Brinkmann

Telefon (0511) 120-2935

monika.brinkmann@ 

ms.niedersachsen.de

Akademie für Raumforschung 

und Landesplanung (ARL)

Hohenzollernstraße 11 

30161 Hannover

Kontakt: Dr. Matthias Schönert

Telefon (0511) 3484228

Schoenert@ARL-net.de

BDLA Bund Deutscher Land -

schaftsarchitekten Landesgrup pe

Niedersachsen + Bremen e. V.

Engelbosteler Damm 7

30167 Hannover 

Telefon (0511) 345689

bdlanb@bdla.de

Leibniz Universität Hannover

Fakultät für Architektur und 

Landschaft – Institut für 

Geschich te und Theorie 

der Architektur, 

Abt. Planungs- und Architektur-  

soziologie 

Herrenhäuser Straße 8

30419 Hannover

Telefon (0511) 762-3270

sekretariat@

igt-arch.uni-hannover.de

Investitions- und Förderbank 

Niedersachsen – NBank

Günther-Wagner-Allee 12 –16 

30177 Hannover

Kontakt: Ulrike Müller

Telefon (0511) 30031-340

ulrike.mueller@nbank.de

Wissenschaftliche Beratung:

Prof. Dr. phil. Dr. rer. hort. habil. 

Herbert Schubert

Fachhochschule Köln

SRM Forschungsschwerpunkt 

Sozial Raum Management

Mainzer Straße 5

50678 Köln

herbert.schubert@fh-koeln.de


